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Ausschnitt: 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109



Textliche Festsetzungen zur  2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109

Nr. 1 Art der baulichen Nutzung

Im Mischgebiet sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO folgende Nutzungen nicht Bestandteil 

des Bebauungsplanes:

- Gartenbaubetriebe (gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO)

- Tankstellen (gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO)

- Vergnügungsstätten (gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO).

Nr. 2 Befestigung von Stellplätzen

Flächen  von  Stellplätzen,  Zufahrten und  vergleichbaren  Anlagen, die  wasserdurch-

lässig (z. B. mit Rasengittersteinen oder Schotterasen) befestigt sind, werden auf die 

GRZ nicht angerechnet.



Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine 
Stellungnahmen abgegeben.

Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine abwägungs-
relevanten Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

- E.ON Netz GmbH
- Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland - Sachgebiet Verkehr
- Entwässerungsverband Varel
- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH
- TenneT TSO GmbH
- Landkreis Friesland
- Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg



Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben Hinweise zur 
Planung gegeben:

- EWE Netz GmbH
- Oldenburgisch - Ostfriesischer Wasserverband Brake
- Kabel Deutschland

Die Träger der Ver- und Entsorgungseinrichtungen weisen darauf hin, dass ihre Anlagen 
in ihrem Bestand und ihrer Lage nicht gefährdet werden dürfen. Darüber hinaus bitten 
sie um Beteiligung bei der weiteren Planung und Baudurchführung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Umsetzung des 
Bebauungsplanes entsprechend berücksichtigt.



Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben Anregungen zur 
Planung gegeben:

- Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie

Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist zwar bereits in den Antrags-
unterlagen enthalten, es wird jedoch angeregt, diesen um die Adresse und Telefon-
nummer des Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege zu ergänzen.

Abwägungsvorschlag

Der Anregung wird gefolgt. Der Hinweis erhält nunmehr folgende Fassung:

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbun-
gen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß
§ 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – Referat Archä-
ologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 799-2120 unverzüglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum 
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.



Fazit

Aufgrund der vorgebrachten Anregungen und Hinweise sind keine 
Änderungen an der Bauleitplanung erforderlich.

Die vorgebrachten Hinweise sowie die Anregung werden entsprechend 
in der Begründung bzw. Planzeichnung zur 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 109 berücksichtigt.

Somit kann nunmehr der Satzungsbeschluss erfolgen. 


